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_ 
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GUTACHTEN 
über den Verkehrswert i.S. d. § 194  
Baugesetzbuch für das mit einem 
Einfamilienhaus 
bebaute Grundstück in 54316 Franzenheim, Schulstraße 1 

Der Verkehrswert am Grundstück wurde zum Stichtag 
29.04.2025 ermittelt mit rd. 

42.700,00 EUR 
Ausfertigung Nr. 1 
Die Wertermittlung wurde in 3-facher Ausfertigung erstellt. Davon eine für unsere Unterlagen. 
Die Wertermittlung umfasst 49 Seiten inkl. 5 Anlagen mit 16 Seiten. 

D 54290 Trier

L - 6671 Mertert 
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1 Gem . örtlichem Aufmaß 

 



   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

 
  
 

  
  

  
 

  
  
 

 



   

 
  

 
 

  
 

  
  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
  

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  

 



   

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 

  

 



   

Aus der Bauakte lagen keine Berechnungen zu der Wohnfläche, die Berechnungen des 
Bruttorauminhaltes, Bruttogrundfläche sowie die Grundrisse vor. 
 
Der Bruttogrundfläche wurde anhand des GeoPortal RLP ermittelt. Diese orientiert sich an 
der DIN 277, welche auch dem verwendeten Wertermittlungsmodell zugrunde liegt. 
 
Die Wohnfläche wurde durch ein örtliches Aufmaß ermittelt und entspricht im Wesentlichen 
der WohnFlächenVerordnung (WoFlV), welche dem Wertermittlungsmodell zugrunde liegt.  
 
Der Bruttorauminhalt wurde anhand des GeoPortal RLP, sowie des örtlichen Aufmaßes 
berechnet. Dieser Wert wird für die Plausibilitätsprüfung zugrunde gelegt. 
 

  
 
  

   
    

           
  

  
 
        
        

       Gesamt 474,93 m³ 
        rd. 475,00 m³ 
 

  
 

     
    

    
    
    
     

   
   

    
    

    
    

        
         

 
    

 



   

  

  
 
Die Erstellung von Verkehrswertgutachten (auch Marktwertgutachten) ist ein zentraler 
Bestandteil der Immobilienbewertung. Der Verkehrswert (§ 194 BauGB) beschreibt den 
Preis, der am Markt für eine Immobilie oder ein Grundstück im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erzielen wäre. Dabei wird die Wahl des 
Bewertungsverfahrens durch gesetzliche Vorgaben, die Art der Immobilie, den 
Bewertungsanlass sowie die verfügbaren Daten bestimmt. 
 

  
 
In Deutschland bilden die drei standardisierten Verfahren gemäß der Immobilienwert-
ermittlungsverordnung21 (ImmoWertV21) die Grundlage der Verkehrswertermittlung: 
 1. Vergleichswertverfahren (§ 24 - § 26 ImmoWertV21) 
 2. Ertragswertverfahren (§ 27  § 34 ImmoWertV21) 
 3. Sachwertverfahren (§ 35 - § 39 ImmoWertV21) 
 
Jedes Verfahren hat spezifische Anwendungsbereiche und methodische Ansätze, die im 
Folgenden erläutert werden. 
 
 
1. Vergleichswertverfahren (§ 24 - § 26 ImmoWertV21) 
 
Das Vergleichswertverfahren basiert auf der Auswertung von Kaufpreisen vergleichbarer 
Immobilien, die unter vergleichbaren Marktbedingungen verkauft wurden. Die 
Grundannahme lautet, dass ähnliche Immobilien bei ähnlichen Bedingungen vergleichbare 
Preise erzielen. 
 
Anwendungsbereich: 
  Besonders geeignet für standardisierte Objekte wie Eigentumswohnungen, 

Reihenhäuser oder Baugrundstücke, bei denen eine ausreichende Anzahl 
vergleichbarer Transaktionen vorliegt. 

 
Vorteile: 
  Hohe Marktbezogenheit und Nachvollziehbarkeit, da tatsächliche Marktdaten 

verwendet werden. 
  Besonders präzise, wenn eine gute Datenbasis vorhanden ist. 
 
Herausforderungen: 
  Erfordert eine umfassende Sammlung und Auswertung aktueller Kaufpreisdaten. 
  Nicht geeignet für individuelle oder außergewöhnliche Objekte, für die keine 

Vergleichsdaten existieren. 
 
Die Wahl des Vergleichswertverfahrens ist insbesondere bei einem transparenten und 
aktiven Immobilienmarkt naheliegend. 
 

 



   

2. Ertragswertverfahren (§ 27 - § 34 ImmoWertV21)
 
Das Ertragswertverfahren wird angewendet, wenn der Wert einer Immobilie primär durch 
die erzielbaren Erträge (z. B. Mieteinnahmen) bestimmt wird. Es unterteilt den Gesamtwert 
in den Bodenwert und den Gebäudewert. Der Gebäudewert wird auf Grundlage des 
kapitalisierten Reinertrags der Immobilie ermittelt. 
 
Anwendungsbereich: 
  Geeignet für Renditeobjekte wie Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude oder 

Gewerbeimmobilien, bei denen der Fokus auf den erzielbaren Einnahmen liegt. 
 
Vorteile: 
  Berücksichtigt die Wirtschaftlichkeit der Immobilie und die Renditeerwartungen der 

Marktteilnehmer. 
  Ermöglicht die Abbildung von spezifischen Marktbedingungen wie Mieten und 

Kapitalisierungszinsen. 
 
Herausforderungen: 
  Erfordert präzise Daten zu Mieteinnahmen, Bewirtschaftungskosten und 

Marktzinssätzen. 
  Abhängig von der Stabilität und Prognosegenauigkeit der Marktentwicklung. 
 
Die Verfahrenswahl fällt auf das Ertragswertverfahren, wenn die Einnahmeerzielung im 
Vordergrund steht und die Immobilie nicht zur Eigennutzung bestimmt ist. 
 
 
3. Sachwertverfahren (§ 35 - § 39 ImmoWertV21) 
 
Das Sachwertverfahren berechnet den Verkehrswert aus der Summe des Bodenwerts und 
den Herstellungskosten des Gebäudes abzüglich einer alters- oder zustandsbedingten 
Wertminderung. Es wird primär für Objekte verwendet, deren Nutzung im Vordergrund 
steht und deren Ertragswert keine dominante Rolle spielt. 
 
Anwendungsbereich: 
  Häufig angewandt bei Ein- und Zweifamilienhäusern oder Spezialimmobilien wie 

Schulen, Kirchen oder Fabriken. 
 
Vorteile: 
  Unabhängig von Marktschwankungen, da es auf physischen und reproduzierbaren 

Werten basiert. 
  Gut geeignet für Objekte, die schwer vergleichbar oder nicht zur Renditeerzielung 

bestimmt sind. 
 
Herausforderungen: 
  Weniger marktorientiert, da es nicht direkt die Preisbildung am Markt widerspiegelt. 
  Gefahr der Abweichung vom tatsächlichen Verkehrswert bei unzureichender 

Anpassung an Marktgegebenheiten. 
 
Die Wahl des Sachwertverfahrens bietet sich an, wenn keine ausreichenden Vergleichs- 
oder Ertragsdaten vorliegen oder die Immobilie zur Eigennutzung genutzt wird. 
 

 



   

 
Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von mehreren Faktoren ab: 
 1. Immobilienart: Renditeobjekte erfordern meist das Ertragswertverfahren, während 

Standardobjekte vom Vergleichswertverfahren profitieren. 
 2. Markttransparenz: In Regionen mit zahlreichen Vergleichsdaten ist das 

Vergleichswertverfahren oft am präzisesten. 
 3. Nutzungsart: Objekte zur Eigennutzung (z. B. Einfamilienhäuser) eignen sich für 

das Sachwertverfahren, während Ertragsimmobilien das Ertragswertverfahren 
verlangen. 

 4. Bewertungszweck: Steuerliche Zwecke, Verkaufswertbestimmungen oder 
gerichtliche Auseinandersetzungen können unterschiedliche Anforderungen an die 
Verfahrenswahl stellen. 

 5. Datenverfügbarkeit: Die Wahl des Verfahrens ist stark von der Qualität und 
Verfügbarkeit relevanter Daten abhängig. 

 

  
 
Die Wahl des Bewertungsverfahrens ist ein zentraler Schritt in der Erstellung eines 
Verkehrswertgutachtens und hat maßgeblichen Einfluss auf dessen Aussagekraft. 
Während das Vergleichswertverfahren bei entsprechender Datenlage oftmals den 
Marktwirklichkeiten am nächsten kommt, ermöglichen das Ertragswert- und das 
Sachwertverfahren eine adäquate Bewertung von Objekten mit spezifischen Eigen-
schaften.  
Diese in der Praxis bewährten Wertermittlungsverfahren ergeben in der Regel jedoch  
erst Zwischenwerte, die unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des örtlichen  
Grundstücksmarktes an den Verkehrswert heranzuführen sind. 
Das anzuwendende Verfahren ist unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen  
Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten auszuwählen. 
 
Der Gutachter muss dabei stets die individuellen Gegebenheiten der Immobilie, die 
Marktsituation und den Zweck der Bewertung berücksichtigen, um ein transparentes, 
fundiertes und nachvollziehbares Ergebnis zu erzielen. 
 

  
 
Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Einfamilienhaus, welches 
üblicherweise zur Eigennutzung verwendet wird. Das Sachwertverfahren findet hier 
Anwendung. 
 
Aufgrund des unterdurchschnittlichen, baulichen Zustandes des Bewertungsobjektes  
muss auch eine Kernsanierung in Betracht gezogen werden. 
Aktuelle Vergleichspreise des zuständigen Gutachterausschusses Westeifel-Mosel 
liegen nicht vor. Das Bewertungsobjekt liegt zwar nicht im Wirkungskreis des 
Gutachterausschusses der Stadt Trier, dennoch können die Untersuchungen des 
Gutachterausschusses der Stadt Trier zu umfassend sanierungs- und 
modernisierungsbedürftigen Objekten als Plausibilitätskontrolle herangezogen 
werden. 

 



   

Das Ertragswertverfahren führt vorliegend zu keinen zufriedenstellenden Ergebnissen, 
da eine Vermietung im jetzigen Zustand nicht möglich. Andererseits sind die Kosten 
der Kernsanierung im Rahmen dieses Gutachtens nicht abschließend beurteilbar. 
Hierzu sind weitergehende, auch statische, Untersuchungen vorzunehmen. 
 
 

  
 
Bodenrichtwert 75 4) 
   Der Bodenrichtwert ist wie folgt bestimmt. 

Baureifes Land, beitrags- und abgabenfrei, Mischgebiet, offene 
Bauweise, 2- Geschosse, 
Grundstücksgröße 700 m²,  

 
Der Bodenrichtwert gilt für die Lage des Bewertungsobjektes. 

 
Ermittlung des Bodenwertes gem. Bodenrichtwertdefinition   

Anpassungen Anpassung des Stichtages  1,032 
Lage      1,00 

   Zuschnitt      1,00 
   Ausrichtung  Nord-West   1,00 
   Grundstücksgröße   (86m²)  0,913 
          
   Anpassungen gesamt  rd. 0,94 
 
vorläufiger 
Bodenwert  86 m² x 75 0,94 =  6.063,00 EUR 

 
besondere wertbeeinflussende      
Umstände       ./.            0,00 EUR 
 keine 
          
Bodenwert        6.063,00 EUR 

rd. 6.100,00 EUR 
 
  

 
2 Bodenpreissteigerung vom Richtwertstichtag zum Wertermittlungsstichtag 
3 Gem. Landesgrundstücksmarktbericht RLP 2025 Grundstücksgrößen-Anpassung 
Grundstücksgröße 86 m² Abschlag 9% = 0,91 

 



   

  

 
 

  
 

 

 

 

 



Für die Anwendung der NHK 2010 sind im Rahmen der Ermittlung der BGF nur die Grundflächen der
Bereiche a und b zu Grunde zu legen. Balkone, auch wenn sie überdeckt sind, sind dem Bereich c
zuzuordnen.

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Objekt  : Franzenheim, Schulstraße 1         
Gesamtnutzungsdauer:  

 80 Jahre 
Baujahr: 1900           Restnutzungsdauer:  12 Jahre 

Modernisierungsgrad: 1 Punkte           
lineare Alterswertminderung:  

85,0 %   
              
  Standardstufe 

Wägungsanteil % 
Standardmerkmal 1 2 3 4 5 
Außenwände 1,0         23 
Dächer 1,0         15 
Außentüren und Fenster   0,5 0,5     11 
Innenwände und Türen   1,0       11 
Deckenkonstruktion und Treppen   1,0       11 
Fußböden 0,1 0,9       5 
Sanitäreinrichtungen   1,0       9 
Heizung   1,0       9 
Sonstige technische Ausstattung 0,5 0,5       6 
              

Gebäudeart 2.32 580 645 745 895 1120   

Gebäudestandardkennzahl           1,7 
            

Außenwände 1 x 23% x 580        

Dächer 1 x 15% x 580        

Außentüren und Fenster 0,5 x 11% x 645 + 0,5 x 11% 
x 745      

Innenwände und Türen 1 x 11% x 645        

Deckenkonstruktion und Treppen 1 x 11% x 645        

Fußböden 0,1 x 5% x 580 + 0,9 x 5% x 
645      

Sanitäreinrichtungen 1 x 9% x 645        

Heizung 1 x 9% x 645        

Sonstige technische Ausstattung 0,5 x 6% x 580 + 0,5 x 6% x 
645      

  Kostenkennwert aufsummiert  

 

  

 



 



   

Gebäudebezeichnung  Einfamilienhaus   
     
Normalherstellungskosten   =                  623,00  EUR/m² BGF 
Basisjahr 2010     
     
Berechnungsbasis  x                  211,00  m²  
Brutto-Grundfläche (BGF)     
     
Zuschlag-/Abschlag  -                           -   EUR  
nicht zu Wohnzwecken ausgebauter Bereich     
    

 

Zu-/ Abschlag für nicht erfasste werthaltige  +                           -   EUR 
einzelne Bauteile (Herstellungswert)    

     
durchschnittliche Herstellungskosten  =           131.453,00  EUR  
der baulichen Anlagen im Basisjahr 2010     
     
Baupreisindex (2010 = 100)  x 187,2  /100  
     
durchschnittliche Herstellungskosten  =           246.080,02  EUR  
der Anlagen am Stichtag     
     
Regionalfaktor  x                      1,00    
     
Alterswertminderung      
 - Modell  linear   
 - Gesamtnutzungsdauer (GND)  80 Jahre  
 - Restnutzungsdauer (RND)  12 Jahre  
 - prozentual  85,0%   
 - Faktor  0,15   
     
alterswertgeminderte durchschnittliche =             36.912,00  EUR  
Herstellungskosten     
     
Zu-/ Abschlag für nicht erfasste werthaltige                            -   EUR  
einzelne Bauteile (Zeitwert)     
     
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen  =             36.912,00  EUR  
     
vorläufiger Sachwert der baulichen Außen-  +               1.107,36  EUR  
anlagen und sonstigen Anlagen 3%     
     
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen  =             38.019,36  EUR  
     
beitragsfreier Bodenwert (gem. Bodenwert-  +               6.100,00  EUR  
ermittlung     
     

 



   

vorläufiger Sachwert  =             44.119,36  EUR 
     
Sachwertfaktor  x                      1,00    
     
Marktanpassung durch marktübliche  -                           -   EUR  
Zu- oder Abschläge     
     
marktangepasster vorläufiger Sachwert  =             44.119,36  EUR  
     
besondere objektspezifische Grundstücks- +                           -   EUR  
merkmale     
     
Sachwert  =             44.119,36  EUR  
 rd.             44.100,00  EUR  

 

 

  
 

 

 

  

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

          

          

        

       

       

         

     

    

     

 
 

 

 
 

 

 

 

 



   

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

a.) Auswertungen des Gutachterausschusses Westeifel-Mosel 
 
  Nach telefonischer Auskunft Herr  liegen mangels Datenlage   keine 
verwertbaren Angaben vor. 
 

b.) Auswertungen des Gutachterausschuss Stadt Trier 
 
 Der Gutachterausschuss der Stadt Trier untersucht Kauffälle für umfassend  sanierungs- 
und modernisierungsbedürftigen Objekten. Im Berichtszeitraum  2024 konnten genügend Kauffälle für 
umfassend sanierungs- und  modernisierungsbedürftige Kauffälle ausgewertet werden. 

Die angegeben Faktoren sind aus tatsächlich gezahlten Kaufpreisen (2023) für überwiegend 
Ein-/ Zweifamilienhäuser abgeleitet und beziehen sich auf Gebäude bis zum Baujahr 1965, bei 
denen gem. dem Modernisierungs-maßnahmenkatalog der ImmoWertV21 mindestens 6 der 8 
Modernisierungen erforderlich sind. Bei dem Bewertungsobjekt sind alle 8 aufgeführten 
Maßnahmen notwendig, um zeitgemäßes Wohnen zu ermöglichen.  

  
 Diese sind: 

- Erneuerung der Fenster und Außentüren 
- Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Wasser, Abwasser, Gas) 
- Erneuerung der Heizungsanlage 
- Modernisierung der Bäder 
- Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden, Treppen) 
- Wesentliche Änderungen der Grundrissgestaltung / Neuaufteilung 
- Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung 
- Wärmedämmung der Außenwände 

 
 In den angegebenen Gebäudefaktoren sind alle Werte von Wohngebäuden  und 
Außenanlagen enthalten. Die Werte enthalten nicht den Bodenwert und  nicht die Wertanteile 
von ggf. vorhandenen Nebengebäuden (z.B. Garagen).  Überdurchschnittlich große besondere 
Bauteile, die nicht in der BGF erfasst  sind, sind ebenfalls nicht enthalten. 
 Die Untersuchungen wurden in Abhängigkeit der Lage (Bodenwertniveau) 
 durchgeführt. 
  
 Bei einem Bodenrichtwertniveau von 240  
 150m² - 500 m² wurde ein Wert von 290,00  für alle 
Anbauarten 
 
 Extrapoliert auf das Bewertungsobjekt (Bodenrichtwertniveau von 75  und einer BGF 
211m²) ermittelt sich ein angepasster Wert von rd. 160 m². 
 Hinzu addiert sich der Bodenwert. Eine  (weitere) Marktanpassung ist nicht  erforderlich. 
  
 Gebäudefaktor      16  
 
 BGF        211,00 m² 
 
 Gebäudewert      33.760,00 EUR 
 
 Bodenwert         6.100,00 EUR 
 
 Vorläufiger Vergleichswert     39.860,00 EUR 
 
 ./. besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale       0,00 EUR 
 analog Sachwertermittlung 
 keine 
 
 Objektwert umfassend sanierungs- und  
 modernisierungswürdig     39.860,00 EUR 
        rd. 39.900,00 EUR 
          
  

 



   

  

 

 

 

  
    

   

 

  

 
 

 

 

 

      

  

 

  

  

 



   

 

 

   
   

 

   
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        
 

  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

  
 
 

 

  

 



   

  
 

  
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 

  

 



   

 
 

  

 



   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 



   

 
 



   

 

 
  

 



 



   

 

    
    
 
 

    
    
 

 



 



 



 



 



 



   

 

 
 

 
 

    
    
  

 



   

 
 

 
 

 
 

  

 



   

 
 

 
 

    
    
 

 



   

    
    
 

 
 

 

 



   

 
 

 
 

 
 

 

 


